
 
 
 
 
 
 
 

Gemeindeverwaltung Neuhausen 
LANDKREIS Mittelsachsen 

 

 

 
 
 

BEKANNTMACHUNG 
 
 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
 
 

Am Mittwoch, dem 22.04.2026, findet im Ratssaal (Zimmer 005), Bahnhofstr. 12, 09544 Neuhausen/Erz-
geb. die nächste Sitzung des Gemeinderates Neuhausen statt. Beginn der Sitzung ist 18.30 Uhr. 
 
Dazu lade ich herzlich ein. 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung; Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit; Bestätigung der Ta-

gesordnung 
2. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.02.2026 und Bekanntgabe in nicht öffentlicher Sit-

zung gefasster Beschlüsse 
3. Bericht über Beteiligungen der Gemeinde für die Jahre 2022 bis 2024 
4. Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 

2022, 2023 und 2024 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Einreichung eines Projektvorschlags im Rahmen des 

Interreg-Programms zum Thema „GlasErbe Erzgebirge/Krušnohoří – Moderne Präsentation des 
mittelalterlichen Glashüttenweges“  

7. Beratung und Beschlussfassung zur Schulnetzplanung des Landkreises Mittelsachsen 2026 
8. Beratung und Beschlussfassung zur Anpassung der Eintrittspreise im Freibad Neuhausen 
9. Beratung und Beschlussfassung über die Annahme von Sach- und Geldspenden, Schenkungen und 

Zuwendungen durch die Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. 
10. Grundstücksfragen/Bauanträge  
11. Bürgerfragestunde  
12. Informationen/Verschiedenes  
 
Dieser Teil der Sitzung ist öffentlich.  
 
Weitere Tagesordnungspunkte werden ggf. in nichtöffentlicher Sitzung beraten. 
 
Neuhausen/Erzgeb., 14.04.2026 
 
 
 
 
 
gez. Drescher  
Bürgermeister 

 



für die Jahre 2022-2024
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Vorwort

-          Beteiligungsübersicht zum 31. Dezember 2021 unter Angabe der Rechtsform, des Unternehmensgegenstandes, des Unternehmenszwecks und des Stamm- oder Grundkapitals sowie des prozentualen Anteils 

Neuhausen, 14.04.2026

Andreas Drescher

Bürgermeister

Entsprechend §99 SächsGemO besteht die Verpflichtung, dem Gemeinderat jeweils bis zum 31.

Dezember des dem Berichtsjahr folgenden Jahres einen Bericht über die Eigenbetriebe und die

Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts vorzulegen, an denen die Gemeinde

unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 

•  Beteiligungsübersicht zum 31. Dezember 2021 unter Angabe der Rechtsform, des 

Unternehmensgegenstandes, des Unternehmenszwecks und des Stamm- oder Grundkapitals 

sowie des prozentualen Anteils 

•  Finanzbeziehungen, insbesondere die Summe der Gewinnabführungen und der 

Verlustabdeckungen, die Summe sonstiger Zuschüsse, gewährten Vergünstigungen sowie die 

Summe der übernommenen Bürgschaften und sonstigen Gewährleistungen 

•  Lagebericht der Beteiligungen 

Zudem werden Informationen zu den Zweckverbänden ausgereicht, in denen die Gemeinde

Neuhausen / Erzgebirge im Berichtsjahr Mitglied gewesen ist.

Der Beteiligungsbericht wird der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. Zweck des

Beteiligungsberichtes ist es, den Mitgliedern des Gemeinderates und der interessierten

Öffentlichkeit wesentliche Informationen über die wirtschaftliche Situation der Unternehmen und

Zweckverbände sowie der Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt zu geben.

Dabei werden im Wesentlichen folgende Inhalte dargestellt: 



Abkürzungsverzeichnis

AG Aktiengesellschaft

AVS Ausbildungsverbund Versorgungswirtschaft Südsachsen

AZV Abwasserzweckverband Olbernhau 

BM Bürgermeister 

eG eingetragene Genossenschaft

enviaM envia Mitteldeutsche Energie AG 

ETW Erzgebirge Trinkwasser GmbH

gGmbH Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

IT Informationstechnik 

KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH

KDN Kommunale DatenNetz GmbH

KISA Kommunale Informationssysteme Sachsen 

SächsGemO Sächsische Gemeindeordnung 

ZV Zweckverband 



Formelverzeichnis

Pro-Kopf-Umsatz =
Umsatz

Mitarbeiteranzahl

Vermögensstruktur in % = x 100
Anlagevermögen

Gesamtkapital

kurzfristige Liquidität in % =
Umlaufvermögen

x 100
kurzfristige Verbindlichkeiten

x 100
Investitionen ins Anlagevermögen 

Abschreibung

Bilanzsumme

Fremdkapitalquote in % =
Jahresergebnis

x 100
Bilanzsumme

Gesamtkapitalrendite = x 100
Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen

Investitionsdeckung in % =

Eigenkapitalreichweite =
Eigenkapital

Jahresfehlbetrag

Eigenkapitalrendite in % =
Jahresergebnis

x 100
Eigenkapital 

Eigenkapitalquote in % =
Eigenkapital

Bilanzsumme 
x 100

Arbeitsproduktivität =
Umsatz 

Personalkosten 

Effektivverschuldung = Verbindlichkeiten - Umlaufvermögen



Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. der Jahre 2022-2024 Stand: 31.12.2024

Beteiligungen: 

* in den Jahren 2022-2024 gab es keine Veränderung des Beteiligungsanteils 

KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH

Beteiligung = 0,1279 %

envia Mitteldeutsche Energie AG

Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. 
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Überblick über die (Zweckverbands)Mitgliedschaften der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. des Jahres 2022 Stand: 31.12.2023

Mitgliedschaften: 

mittelbare Beteiligungen

der Zweckverbände:

Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. 

Abwasserzweck- 

verband Olbernhau 

Trinkwasserzweck- 

verband 

Mittleres Erzgebirge

Wasserzweck- 

verband Freiberg

KISA Kommunale 

Informations-systeme 

Sachsen

Stimmanteil: 

9,31 %

Stimmanteil: 

1,11 %

Stimmanteil: 

0,9901 %

Stimmanteil: 

0,242 %

Erzgebirge 

Trinkwasser GmbH 

ETW

Südsachsen Wasser 

GmbH

KDN 

Kommunale 

DatenNetz GmbH

Zweckverband 

Fernwasser 

Südsachsen

Lecos GmbH

Südsachsen Wasser 

GmbH
ProVitako eG

Komm24 GmbH

Rüger Tief- und 

Fernmeldebau GmbH

ab 04/2022
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Überblick über die (Zweckverbands)Mitgliedschaften der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. des Jahres 2023 Stand: 31.12.2024

Mitgliedschaften: 

mittelbare Beteiligungen

der Zweckverbände:

* Veränderung der Stimmanteile im Vgl. zu 2022: 

Verband 2022 2023 Veränderung

AZV 9,310% 9,310% /

TWZV ME 1,110% 1,150% +

WZV FG 0,990% 0,990% /

KISA 0,242% 0,257% +

Zweckverband 

Fernwasser 

Südsachsen

Rüger Tief- und 

Fernmeldebau GmbH

Lecos GmbH

Komm24 GmbH

Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. 

Abwasserzweck- 

verband Olbernhau 

Trinkwasserzweck- 

verband 

Mittleres Erzgebirge

Wasserzweck- 

verband Freiberg

KISA Kommunale 

Informations-systeme 

Sachsen

Stimmanteil: 

9,31 %

Stimmanteil: 

1,15 %

Stimmanteil: 

0,9901 %

Stimmanteil: 

0,257 %

Erzgebirge 

Trinkwasser GmbH 

ETW

Südsachsen Wasser 

GmbH

KDN 

Kommunale 

DatenNetz GmbH

ProVitako eG
Südsachsen Wasser 

GmbH
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Überblick über die (Zweckverbands)Mitgliedschaften der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. des Jahres 2024 Stand: 31.12.2025

Mitgliedschaften: 

mittelbare Beteiligungen

der Zweckverbände:

* Veränderung der Stimmanteile im Vgl. zu 2023: 

Verband 2023 2024 Veränderung

AZV 9,310% 9,310% /

TWZV ME 1,150% 1,130% -

WZV FG 0,990% 0,995% +

KISA 0,257% 0,229% -

Komm24 GmbH

Stimmanteil: 

9,31 %

Stimmanteil: 

1,13 %

Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. 

Abwasserzweck- 

verband Olbernhau 

Trinkwasserzweck- 

verband 

Mittleres Erzgebirge

Wasserzweck- 

verband Freiberg

KISA Kommunale 

Informations-systeme 

Sachsen

Zweckverband 

Fernwasser 

Südsachsen

Rüger Tief- und 

Fernmeldebau GmbH

Lecos GmbH

Südsachsen Wasser 

GmbH
ProVitako eG

Stimmanteil: 

0,995 %

Stimmanteil: 

0,229 %

Erzgebirge 

Trinkwasser GmbH 

ETW

Südsachsen Wasser 

GmbH

KDN 

Kommunale 

DatenNetz GmbH

Seite 9



Gesamtlagebericht für die Jahre 2022-2024

Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia

Chancen für die Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge: 

Risiken für die Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge: 

Die Beteiligung über die KBE ist für Neuhausen/Erzgeb. eine wichtige, grundsätzlich stabile 

Einnahmequelle mit guter Zukunftsperspektive. Gleichzeitig bestehen markt- und 

politikbedingte Risiken, die zu schwankenden Ausschüttungen führen können und in der 

Haushaltsplanung berücksichtigt werden sollten.

Die wirtschaftliche Lage der KBE ist insgesamt stabil bis positiv, jedoch deutlich beeinflusst

durch die Entwicklungen beim Beteiligungsunternehmen enviaM sowie durch äußere

Faktoren im Energiemarkt. Als Beteiligungsgesellschaft liegt der Schwerpunkt auf der

Verwaltung der Anteile an der enviaM sowie der Sicherstellung von Erträgen für die

kommunalen Anteilseigner.

Das Jahr 2022 war geprägt durch die Energiekrise (extreme Preissteigerungen, hohe

Schwankungen). Im Jahr 2023 hat sich der Markt deutlich beruhigt und die Geschäfte der

enviaM entwickelten sich solide weiter. Zunehmende Normalisierung trat im Jahr 2024 ein.

Die KBE weist eine stabile Ertragslage mit verlässlichen Dividenden-erwartungen aus. 

• indirekte regionale Wertschöpfung (Stärkung der regionalen Energieinfrastruktur, 

positive Effekte für Wirtschaft und Versorgungssicherheit)

• Indirekte Teilhabe an der Energiewende und deren wirtschaftlichen Potenzialen

• Stetige Einnahmen aus Beteiligungserträgen (Dividenden) zur Stärkung des 

Gemeindehaushalts
• Beteiligung an einem zukunftsfähigem Sektor (Energieversorgung bleibt zentral, 

enviaM investiert in Netzausbau und erneuerbare Energien)

• Begrenzte Einflussmöglichkeiten der einzelnen Kommunen auf 

Unternehmensentscheidungen durch zu geringe Beteiligung (begrenzter Einfluss auf 

strategische Entscheidungen)

• Auswirkungen der Energiewende (hoher Investitionsbedarf für Netzausbau und 

Transformation des Energiesystems) auf die Ertragslage

• Regulatorische Risiken (z. B. gesetzliche Eingriffe in den Energiemarkt)

• Schwankungen der Dividendenausschüttung durch Markt- und 

Energiepreisentwicklungen

• Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der 

enviaM (Unternehmensergebnis der enviaM)
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Abwasserzweckverband Olbernhau 

Chancen für die Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge: 

Risiken für die Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge: 

Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge

Die Beteiligung am Abwasserzweckverband ist für Neuhausen/Erzgeb. unverzichtbar zur Sicherung 

der Daseinsvorsorge, bringt jedoch kontinuierlich steigende finanzielle Belastungen mit sich. 

Der Abwasserzweckverband Olbernhau zeigt in den Jahren 2022-2024 eine insgesamt stabile, aber

kostenintensive Entwicklung, geprägt diurch steigende Betriebsaufwendungen und kontinuierlichen

Investitionsbedarf zur Erhaltung und Modernisierung der bestehenden Anlagen und Netze.

Der Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge befindet sich insgesamt in einer stabilen

wirtschaftlichen Lage. Die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser ist gewährleistet, wobei weiterhin

ein hoher Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung der Infrastruktur erforderlich ist.

Der Abwasserzweckverband Olbernhau saniert und erneuert fortlaufend das Kanalnetz und die

Kläranlagen. In den letzten Jahren stiegen die Betriebsaufwendungen, insbesondere für Energie,

Material und Entsorgung. Die Abwassermengen entwickeln sich konstant bis leicht rückläufig, was

eine perspektivische Gebührenerhöhung zu Folge haben kann. Die wachsenden Anforderungen

durch Umweltauflagen und technische Standarts haben zusätzlich Einfluss auf die

Gebührenentwicklung. 

• Langfristig gesicherte Abwasserentsorgung durch stabile Verbandsstruktur

• Verbesserung der Gewässerqualität und Umweltstandards

• Modernisierte Infrastruktur erhöht Betriebssicherheit und reduziert Störanfälligkeit

• Kooperation im Verband ermöglicht wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung und verteilt die 

Kosten auf mehrere Gemeinden

• Steigende Abwassergebühren durch hohe Investitions- und Betriebskosten (Energiepreise, 

Instandhaltungsaufwand)

• Finanzielle Belastungen für die Gemeinde durch Umlagen oder Beteiligungen

• Demografische Entwicklung kann zu geringeren Einnahmen bei gleichbleibenden  bis 

steigenden Fixkosten führen

• Kostenrisiken durch Energiepreise und regulatorische Anforderungen

• Kurzfristige Einschränkungen durch Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Gemeindegebiet

Der Trinwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge investiert kontinuierlich in die Sanierung und

Modernisierung von Leitungsnetzen, Wasserwerken und Speicheranlagen. Auch der

Trinkwasserzweckverband hat steigende Betriebs- und Unterhaltungskosten, vor allem im Bewreich

Energie und Bauleistungen zu verzeichnen.
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Wasserzweckverband Freiberg

• Entlastung der Gemeinde, da kein Eigenbetrieb notwendig ist 

Die Beteiligung am Trinkwasserzweckverband ist für Neuhausen/Erzgeb. unverzichtbar zur

Sicherung der Trinkwasserversorgung. Gleichzeitig führen steigende Investitions- und

Betriebskosten zu einer zunehmenden finanziellen Belastung, die langfristig durch

Gebührenanpassungen und effiziente Investitionsplanung gesteuert werden muss.

Der Wasserzweckverband Freiberg befindet sich in einer insgesamt stabilen wirtschaftlichen und

technischen Lage. Allerdings steht auch er, wie andere Ver- und Entsorger, unter zunehmendem

Kosten- und Investitionsdruck. Die Trinkwasserversorgung ist langfristig gesichert und erfüllt die

gesetzlichen Qualitätsanforderungen.

Der Wasserzweckverband Freiberg investiert kontinuierlich in die Erneuerung und Modernisierung

des Leitungsnetzes sowie der technischen Anlagen. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten steigen,

insbesondere durch die höhren Energiepreise und Bauleistungen. Die Wasserabgaben sind

teilweise rückläufig bzw. stagnierend, was Auswirkungen auf die Erlössituation hat. Die

zunehmende Bedeutung von Klimaanpassung und Ressourcenschutz hat ebenfalls Einfluss auf die

Erlössituation und Preisgestaltung. Folglich wird die Gebührenkalkulation perspektivisch angepasst

werden müssen, um weiterhin kostendeckend arbeiten zu können.  

Chancen für die Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge: 

• Effizienzgewinne durch interkommunale Zusammenarbeit im Verband (gemeinsame 

Infrastruktur senkt langfristig Kosten pro Anschluss)

• Zukunftsfähige Infrastruktur, die auf klimatische Veränderungen vorbereitet ist

• Sicherung der Trinkwasserqualität auf hohem Niveau

• Hohe Versorgungssicherheit durch stabile Verbandsstruktur und vorausschauende 

Investitionen (zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge gesichert) 

Die Wasserabgaben stagnieren und sind sogar leicht rückläufig, was Auswirkungen auf die

Einnahmesituation hat. Der Wasserverbrauch bleibt tendenziell stabil bzw. leicht rückläufig, was

sich auf Einnahmen auswirken kann. Der Verband arbeitet kostendeckend, jedoch mit

zunehmendem Druck auf Gebührenkalkulationen. Klimatische Entwicklungen (Trockenperioden)

erfordern verstärkte Vorsorge in der Wasserbewirtschaftung. 

Risiken für die Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge: 

• Zeitweise Einschränkungen durch Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Versorgungsnetz

• Rückläufiger Wasserverbrauch kann die Einnahmestabilität beeinträchtigen

• Finanzielle Belastungen durch Umlagen oder Beteiligungen an Investitionsmaßnahmen

• Mögliche Erhöhung der Wassergebühren infolge steigender Betriebs- und Investitionskosten 

(steigende Betriebs- und vor allem Energiekosten) oder gesetzlicher Vorgaben
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KISA Kommunale Informationssysteme Sachsen

Die MItgliedschaft im Wasserzweckverband Freiberg ist für Neuhausen/Erzgeb. wesentlich zur 

Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge. Gleichzeitig führen dauerhaft hohe Investitions- und 

Betriebskosten zu steigenden finanziellen Belastungen, die bei der Haushaltsplanung zu 

berücksichtigen sind.

Chancen für die Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge: 

• Hohe Versorgungssicherheit durch stabile Verbandsstruktur und langfristige 

Investitionsplanung

• Qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung für Bevölkerung und Gewerbe

• Synergieeffekte durch Zusammenarbeit im Verband (Effizienz, Know-how-Bündelung, 

reduziert langfristig Kosten)

• Zukunftsfähige Infrastruktur, die auch auf klimatische Veränderungen vorbereitet ist

Risiken für die Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge:

• Temporäre Einschränkungen durch Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Versorgungsnetz

• Rückläufiger Wasserverbrauch kann die Einnahmestabilität des Verbandes beeinträchtigen

• Finanzielle Belastungen durch Umlagen oder Beteiligungen an Investitionsmaßnahmen

• Mögliche Erhöhung der Wassergebühren aufgrund steigender Kosten (Energie- und 

Betriebskosten), Investitionen und gesetzlicher Anforderungen

Die KISA zeigt im Zeitraum 2022–2024 eine insgesamt stabile bis leicht angespannte wirtschaftliche

Entwicklung. Sie erfüllt weiterhin zuverlässig ihre Rolle als zentraler IT-Dienstleister für Kommunen,

steht jedoch unter wachsendem Anpassungsdruck durch die fortschreitende Digitalisierung.

Zu den zentralen Entwicklungen der KISA zählen die fortschreitende Digitalisierung kommunaler

Prozesse und Dienstleistungen. Der Investitionsbedarf erhöht sich jährlich durch die steigenden

Anforderungen an die IT-Sicherheit und den Datenschutz. Zudem benötigern immer mehr

Kommunen Unterstützung bei der Umsetzung gesetzlicher Digitalisierungsanforderungen (wie

bspw. Onlinezugangsgesetz). Die wirtschaftliche Lage ist stabil, wird jedoch durch

Kostensteigerungen im Bereich Personal, Software und Energie geprägt. 

Chancen für die Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge: 

• Hohe IT-Sicherheit und fachliche Betreuung durch zentralen Dienstleister

• Verbesserter Bürgerservice durch digitale Angebote

• Unterstützung bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen (E-Government, OZG)

• Zugang zu modernen IT-Lösungen ohne eigene umfangreiche Infrastruktur

• Effizientere Verwaltungsprozesse durch Digitalisierung und Standardisierung
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Die Beteiligung an KISA ist für Neuhausen/Erzgeb. zentral für die digitale Leistungsfähigkeit der

Verwaltung. Sie bietet erhebliche Effizienz- und Sicherheitsvorteile, führt jedoch zu einer

wachsenden finanziellen und strukturellen Abhängigkeit sowie steigenden laufenden Kosten.

Risiken für die Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge:

• Investitionsdruck durch kontinuierliche technische Weiterentwicklung

• Risiken im Bereich IT-Sicherheit (z. B. Cyberangriffe, Systemausfälle)

• Hoher Anpassungs- und Schulungsbedarf in der Verwaltung

• Abhängigkeit von einem zentralen IT-Dienstleister (geringe eigene Steuerungsmöglichkeiten, 

eingeschränkte Flexibilität bei individuellen Lösungen)

• Steigende Umlagen bzw. Entgelte für IT-Dienstleistungen
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Übersicht über die Finanzbeziehungen der Gemeinde zu den Zweckverbänden 2022

Gesamt 

in T€ 

Anteil der 

Gemeinde in 

T€

Anteil 

in %

2021

in T€

2022

in T€

2021

in T€

2022

in T€

Versorgung - Energie 

KBE - Kommunale Beteiligungs-

gesellschaft an der envia mbH 401.084.242,50 513.085,49 0,1279 44.854,42 44.854,41

Versorgung - Abwasser 

Abwasserzweckverband Olbernhau 2.224.709,64 207.128,14 9,31 37.200,00 37.200,00

Versorgung - Trinkwasser 

Trinkwasserzweckverband Mittleres 

Erzgeb. 39.708.399,23 441.204,44 1,11

Wasserzweckverband Freiberg 27.746.801,24 274.720,80 0,9901

Versorgung - Informationstechnik 

KISA - Kommunale 

Informationssysteme Sachsen 4.852.637,05 11.743,38 0,242

1.447.882,25

sonstige gewährte 

Vergünsti-gungen 

2022 in T€

Name der Gesellschaft, des 

Zweckverbandes 

Stammeinlage / 

Haftungskapital 

Verlustabdeckung und 

sonst. Zuschüsse aus dem 

Gemeindehaushalt 

Gewinnabführung an die 

Gemeinde 
Bürgschaften/ 

Gewährleis-tungen 

der Gemeinde 

2022 in T€
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Übersicht über die Finanzbeziehungen der Gemeinde zu den Zweckverbänden 2023

Gesamt 

in T€ 

Anteil der 

Gemeinde in 

T€

Anteil 

in %

2022 

in T€

2023 

in T€

2022 

in T€

2023

in T€

Versorgung - Energie 

KBE - Kommunale Beteiligungs-

gesellschaft an der envia mbH 401.084.242,50 513.085,49 0,1279 44.854,42 44.854,42

Versorgung - Abwasser 

Abwasserzweckverband Olbernhau 2.407.785,51 224.173,13 9,31 37.200,00 37.200,00

Versorgung - Trinkwasser 

Trinkwasserzweckverband Mittleres 

Erzgeb. 40.429.673,41 464.708,89 1,15

Wasserzweckverband Freiberg 29.037.955,91 287.504,51 0,9901

Versorgung - Informationstechnik 

KISA - Kommunale 

Informationssysteme Sachsen 5.104.090,80 13.117,51 0,257

1.502.589,53

sonstige gewährte 

Vergünsti-gungen 

2023 in T€

Name der Gesellschaft, des 

Zweckverbandes 

Stammeinlage / 

Haftungskapital 

Verlustabdeckung und 

sonst. Zuschüsse aus dem 

Gemeindehaushalt 

Gewinnabführung an die 

Gemeinde 
Bürgschaften/ 

Gewährleis-tungen 

der Gemeinde 

2023 in T€
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Übersicht über die Finanzbeziehungen der Gemeinde zu den Zweckverbänden 2024

Gesamt 

in T€ 

Anteil der 

Gemeinde in 

T€

Anteil 

in %

2023 

in T€

2024 

in T€

2023 

in T€

2024 

in T€

Versorgung - Energie 

KBE - Kommunale Beteiligungs-

gesellschaft an der envia mbH 401.084.242,50 513.085,49 0,1279 44.854,42 44.854,42

Versorgung - Abwasser 

Abwasserzweckverband Olbernhau 2.671.850,00 248.758,45 9,31 37.200,00 37.200,00

Versorgung - Trinkwasser 

Trinkwasserzweckverband Mittleres 

Erzgeb. 40.983.033,07 463.958,86 1,13

Wasserzweckverband Freiberg 30.819.734,40 306.664,02 0,995

Versorgung - Informationstechnik 

KISA - Kommunale 

Informationssysteme Sachsen 5.368.176,18 12.293,12 0,229

1.544.759,94

* Der Beteiligungswert der Gemeinde an den Zweckverbänden erhöhte sich von 2022 zum Jahr 2023 um 54.707,28 € und von 2023 zum Jahr 2024 um 42.170,41 €.

Name der Gesellschaft, des 

Zweckverbandes 

Stammeinlage / 

Haftungskapital 

Verlustabdeckung und 

sonst. Zuschüsse aus dem 

Gemeindehaushalt 

Gewinnabführung an die 

Gemeinde 
Bürgschaften/ 

Gewährleis-tungen 

der Gemeinde 

2024 in T€

sonstige gewährte 

Vergünsti-gungen 

2024 in T€
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Beschlussvorlage  
zur öffentlichen Sitzung  

des Gemeinderates Neuhausen am 22.04.2026 
 
 

Gegenstand des Beschlusses: Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 
 
 

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) ge-
ändert worden ist 
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung vom 10. Dezem-
ber 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung 
vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. stellt den in der Anlage beigefügten Jahresabschluss für 
das Haushaltsjahr 2018 nach § 88 SächsGemO unter Nutzung der Erleichterungen nach § 88 Abs. 5 fest.  
 
 
Begründung: 
 
Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen der Doppik 
auf Basis der geltenden gesetzlichen Regelungen aufgestellt und örtlich geprüft. Die örtliche Prüfung erfolgte 
durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk Slomiany & Koll. GmbH aus Jahnsdorf. Es wurde ein uneinge-
schränkter Prüfvermerk erteilt.  
 
Die Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. macht von der Aufstellungserleichterungsvorschriften des § 88 Abs. 5 
SächsGemO in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 Gebrauch und verzichtet im vorgeleg-
ten Abschluss auf die Bestandteile gemäß Abs. 2 Satz 2 sowie Absatz 3 und 4 – Beifügung des Anhangs und 
eines Rechenschaftsberichtes.  
 
Die wesentlichen Eckdaten des Jahresabschlusses 2018 stellen sich wie folgt dar:  
 
 

Ergebnisrechnung EUR 

Summe ordentliche Erträge   4.042.481,89 

Summe ordentliche Aufwendungen  4.029.087,94 

Ordentliches Ergebnis (o.E.) 13.393,95 

Veranschlagte Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren  0,00 

Außerordentliche Erträge  54.223,99 

Außerordentliche Aufwendungen 130.525,71 

Sonderergebnis  -76.301,72 

Gesamtergebnis  -62.907,77 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ergebnisverwendung EUR 

Überschuss d. o.E., der in der Rücklage aus Überschüssen des o.E. 
eingestellt wird  
 

830009 – Bildung Rücklage o.E. OHNE Überschuss aus Ver-
rechnung  gem. §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO 

 
830010 – Bildung Rücklage aus Überschüssen des o.E. aus 
Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO 

405.282,90 
 
 

13.393,95 
 
 

391.888,95  
darunter Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des o.E. 
aus Verrechnungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO  391.888,95 

Überschuss des Sonderergebnisses, der in der Rücklage aus Über-
schüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird 22.905,04 

Verrechnung von Fehlbeträgen des o.E. mit dem Basiskapital 391.888,95 

Verrechnung Fehlbetrag des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital  99.206,76 

 

Finanzrechnung EUR 

Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit  156.138,38 

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit  -114.837,26 

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit  70.187,67 

Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 100.800,31 

Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres  400.278,47 

 

Vermögensrechnung EUR 

Basiskapital  4.858.804,02 

darunter Korrekturposten aus der Eröffnungsbilanz 0,00 

darunter Basiskapital lt. § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO 1.783.299,91 

Bilanzsumme  13.018.982,93 

 

Hinweis zur Auslegung des Jahresabschlusses 

Gemäß § 88 c) Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) ist der Beschluss über 
die Feststellung des Jahresabschlusses ortsüblich bekannt zu geben. Der Jahresabschluss ist mit der Be-
kanntgabe des Feststellungsbeschlusses öffentlich auszulegen oder elektronisch zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Abstimmergebnis: 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

Stimmberechtigte Mitglieder 14 

Anwesend  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen  

Enthaltungen  

Befangenheit besteht / besteht nicht. 

 



























 

 

Beschlussvorlage  
zur öffentlichen Sitzung  

des Gemeinderates Neuhausen am 22.04.2026 
 
Gegenstand des Beschlusses: Vergabe der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 2022, 2023 

und 2024 
 

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), § 79 i.V.m. der 
SächsKomHVO-Doppik und der SächsPrüfVO-Doppik in der 
jeweils gültigen Fassung 
 
 

 
 
 
 

Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat Neuhausen beschließt, die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 
an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk Slomiany & Koll. GmbH, Lindenring 49, 09387 Jahnsdorf zum 
Angebotspreis von 4.165,00 EUR brutto pro Jahr zu vergeben. 
 
 
Begründung: 
 
Ein turnusmäßiger Wechsel des Abschlussprüfers ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, auch wenn er in der 
Praxis vereinzelt vorgenommen wird. Die Wirtschaftsprüferkammer weist in einem Positionspapier darauf 
hin, dass eine externe Rotation mit Nachteilen verbunden sein kann. Insbesondere besteht die Gefahr, dass 
mandatsbezogenes Fachwissen sowie ein gewachsenes Vertrauensverhältnis verloren gehen, was sich 
nachteilig auf die Qualität der Abschlussprüfung auswirken kann. Darüber hinaus ist ein Prüferwechsel re-
gelmäßig mit einem erhöhten organisatorischen und personellen Mehraufwand verbunden. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk Slomiany & Koll. GmbH hat sich in den 
vergangenen Jahren als effizient und zuverlässig erwiesen. Aufgrund der bestehenden Kenntnisse über die 
spezifischen Gegebenheiten und die bereits geprüften Zeiträume ist es sachgerecht, den Auftrag zur Prü-
fung der Jahresabschlüsse fortzuführen. Dies ermöglicht zudem eine zügige und zielgerichtete Aufarbeitung 
der noch offenen Jahresabschlüsse. 
 
Ferner ist hervorzuheben, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk Slomiany & Koll. GmbH die Prüfung 
der Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 bis 2024 zu unveränderten Konditionen anbietet. 
 
 
Abstimmergebnis: 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

Stimmberechtigte Mitglieder 14 

Anwesend  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen  

Enthaltungen  

Befangenheit besteht nicht. 



 

 
 



 

  



 

 

Beschlussvorlage 
zur öffentlichen Sitzung 

 des Gemeinderates Neuhausen am 22.04.2026 
 
 
Gegenstand des Beschlusses: Einreichung eines Projektvorschlags im Rahmen des Interreg-

Programms zum Thema „GlasErbe Erzgebirge/Krušnohoří – Moderne 
Präsentation des mittelalterlichen Glashüttenweges 
 

 
Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) 
Kooperationsprogramm Interreg Sachsen – Tschechien 2021-
2027 (CCI-Nr. 2021TC16RFCB016), in der jeweils geltenden 
Fassung und weitere EU-Verordnungen 
 
 

 
 

 
 

Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen beschließt: 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Projekt im Rahmen des Interreg-Programms der Sächsischen 

Aufbaubank (SAB) zu erarbeiten und fristgerecht einzureichen.  

2. Das Projekt erfolgt in grenzüberschreitender Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen 
Partnern. Die Gemeinde Neuhausen fungiert im Projekt als Leadpartner (LP). Das Museum Most 
„Oblastní muzeum a galerie v Mostě“ ist Projektpartner (PP1). 

3. Ziel des Projektes ist insbesondere die grundlegende konzeptionelle Aufarbeitung und Modernisierung 
der Ausstellung im Glashüttenmuseum. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer modernen, 
erlebnisorientierten Ausstellung, welche die Geschichte, Technik und kulturelle Bedeutung der 
Glashütten im Erzgebirge zeitgemäß vermittelt. 
Dies umfasst insbesondere:  

− die inhaltliche und didaktische Überarbeitung der Ausstellung,  

− die gestalterische und mediale Modernisierung,  

− die Umsetzung eines zeitgemäßen Beschilderungs- und Leitsystems. 

− die grenzüberschreitende Öffentlichkeitsarbeit 

− die Akquirierung neuer Zielgruppen beiderseits der Grenze 

4. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, alle zur Antragstellung erforderlichen Abstimmungen mit dem 
Projektpartner vorzunehmen, die notwendigen Unterlagen zu erarbeiten und die erforderlichen 
Eigenanteile in den Haushalt einzustellen. 

 
 
Begründung: 
 
Das Glashüttenmuseum besitzt eine herausragende historische und kulturelle Bedeutung für die Gemeinde 
Neuhausen und die gesamte Region des Erzgebirges. In seiner thematischen Spezialisierung und 
Authentizität stellt es ein einzigartiges Zeugnis der traditionsreichen Glasherstellung im Erzgebirge dar und 
bewahrt ein bedeutendes Stück regionaler Identität. 
Die Einbindung in ein Interreg-Projekt ermöglicht die Einwerbung von Fördermitteln sowie die Vertiefung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit tschechischen Partnern, insbesondere im gemeinsamen 
kulturellen Erbe der Glasherstellung. 
 
Unterstützt vom Dipl. Ing. Petr Fišer, Projektkoordinator des Interreg-Projektes " Železnice spojuje/Die 
Eisenbahn verbindet!“ wurde in mehreren Arbeitstreffen eine Projektskizze erarbeitet (Anlage) und am 
30.03.2026 bei der SAB eingereicht. Hierzu fand am 08.04.2026 ein erstes Gespräch mit den 
Vertragspartnern und Vertretern der SAB statt, das bereits als verpflichtendes Beratungsgespräch gewertet 
wurde. Die Projektidee wurde befürwortet.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Den Projektpartnern wurde eine Antragstellung bis spätestens 18.05.2026 nahegelegt, da sich danach die 
Förderbedingungen ändern, sich das Interreg Sachsen - Tschechien-Projekt 2021-2027 in der letzten Phase 
der Bewilligung befindet und außerdem stark gebucht ist. Erfahrungsgemäß stehen gegen Ende der 
Bewilligungsphase durch Rückgabe oft kurzfristig Mittel zur Verfügung.  
 
Die für die Umsetzung des Projekts notwendigen Kosten müssen noch konkretisiert werden. Sie orientieren 
sich aber an den unter 6. der eingereichten Projektidee ermittelten Summen, wobei auch eine Kürzung der 
Projektsumme durch die SAB noch möglich ist. Aktuell stehen für den zweijährigen Umsetzungszeitraum 
2027/2028 ca. 43 T€ Eigenanteil zu buche, wobei versucht werden kann, auch diesen im Rahmen von 
Kleinprojekte noch zu reduzieren. 
 
 
Abstimmergebnis: 
 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

Stimmberechtigte Mitglieder 14 

Anwesend 0 

Ja-Stimmen 0 

Nein-Stimmen 0 

Enthaltungen 0 

Befangenheit besteht nicht. 

 
 



Interreg  @g-
Sachsen - Tschechien I eesko - Sasko SAB

An  die

Sächsische  Aufbaubank  -  Förderbank  -

Abteilung  Infrastruktur

1K50 I Gemeinsames Sekretariat

01054  Dresden

maiIto:kontakt@sn-cz2027.eu

Informationen zum Programm l Informace k programu' www.sn-cz2027.eu

.:gj.tnvorhanden)  Zsikaznick6äfslo(pokudznämo

Zutreffendes  bitte  ankreuzen  [XI oder  ausfüllen.

dWl
Name INözev

Gemeindeverwaltung  Neuhausen/  Erzgeb.

Straße, Hausnummer I Ulice, äislo popisnö

Bahnhofstr.  12

PLZ, Ort I P8Ö, Misto

09544  Neuhausen

Ansprechpartner  I Kontaktni  osoba

Andreas  Drescher;  Undine  Weise

Tel*fon

+49 37361 159 70, 777

E-Mail

tourismus@gemeinde-neuhausen.de

ral
PP1

Name INÖzev

Oblastni  muzeum  a galerie  v Mostä, p.o.

Straße,  Hausnummer  ) Ulice,  äfs[o  popisnö

(ösl. arrnädy  1360/35

PLZ, Ort I PSÖ, Misto

43401  Most

Ansprechpartner  l Kontaktni  osoba

Michal  Vavroch

Tefefon

+420 777 463 933

E-Mail

vavroch.m@omgm.cz

PP2

Name lNözev

Nadaenrfond  "Moldavskä  dräha/Tep1ick9  Semmering"

Straße, Hausnununer I Ulgce, äislo  popisnö

Mosteckä  1

PLZ, Ort I PSÖ, Misto

43601  Litvinov

Ansprechpartner  I Kontaktni  osoba

Petr  Fiäer

TÖlOfon

+420 736 505 227

E-Mail

moIdavska-draha@krusnohori.cz

PP3

Nam* INsizev

Straße, Hauinummer  I Ulice, 6isio  popisn6

PLZ, Ort I PSÖ, Misto

Ansprechpartner  I Kontaktnf  osoba

Ttlefon

E-Mail

Formular  ID Prfüsumme



PP4

Atvcnraehn*r*nar  I Knn+*k*nf  n*nh»
fla  i  -a P  ä k  %P } } p  u  i % i  ä %- } I i  i%# i i &%4 N% % i € i %f -? %f u  «

Telefon

E-Mail
I

Name  INaizev

Straße,  Hausnummer  I Ulice,  öislo  popisnö

PLZ, Ort  l P3«., Misto

Bm
ProJekttitel

GlasErbe  Erzgebirge  / Kruänohoff  -  Moderne  Präsentation

des  mittelalterlichen  Glashüttenwesens

Nözev  pro§ektu

GlasErbe  Erzgebirge  / Kruänohoff  -  Moderni  prezentace

stfedoväkäho  skläfsM

Wählen  Sie  eine  Maßnahme  aus,  die  für  ihr  Projekt  inhalt-

lich zutreffend ist. I Vyberte jedno opaffeni, kterä obsahovä
odpovidä  projektu.

Priorität  1 Innovation  und  Wettbewerbsfähigkeit

Priorita  1 Inovace  a konkurenceschopnost

Ü M 1.I  Verbesserung  der  Einbindung  von KMU in Forschung
und Innovation  I
M 1.I Podpora  zapojem  ma19ch a sffednfch  podmkÖ  do
v3(zkumu  a inovacf

€ M 1.2  Auf-  und Ausbau  von Netzwerkaktivitäten  und Dienst-

leistungen  für  KMU l
M 1.2  Vytväfeni  a rozäifovöni  kooperaönfch  siti  a sluieb  pro
ma16 a stfednf  podniky

Priorität  2 Klimawandel  und  Nachhaltigkeit

Priorita  2 Zmöny  klimatu  a udriitelnost

€ M 2."1 Vorbeugung,  Mmderung  und  BewälUgung  von Umwelt-
risiken  sowie  Risiken,  die durch  den Klimawandel  entstehen  I
M 2.1 Prevence,  zmfmovöni  a fetienf  dopadÜ
environmentölnfch  rizik  zpÜsoben9ch  zmänou  klimatu

€ M 2.2 Intensivierung  der  Zusammenarbeit  im Bereich  Brand-
schutz,  Rettungswesen  und Katastrophenschutz  I
M 2.2 Zintenzivnöni  spoluprsice  v oblasti  poiärni  ochrany,

zdravotnick9ch  zächrann9ch  sluieb  a civilni  ochrany
€ M 2.3 Erhalt  und Wiederherstellung  der  biologischen  Vielfalt,

Entwicklung  der  grünen  Infrastruktur  sowie  Verdrängung
mvasiver  Arten  I
M 2.3 Zachovönf  a obnovenf  biologickö  rozmanitosti,  rozvoj
zelenö  infrastruktury  a potlaöovöni  invaznfch  druhö

Priorität  3 Bildung,  lebenslanges  Lernen,  Kultur  und

Tourismus I Priorita 3 Vzdölävänf, celo;civotni vzdäläväni,
kultura  a cestovni  ruch

€ M 3.1 Frühkindliche  Bildung  l M 3.I  Pfedäkolni  vzdalävaini
€ M 3.2 Schulische  und außerschulische  Bildungsangebote  l

M 3.2 Nabidky  äkolniho  a mimosikolniho  vzdölävsini
€ M 3.3 Berufliche  Aus-  und  Weiterbildung,  Qualifikation  von

Fachkräften  I
NI 3.3 0dbornö  vzdälävsinf  a pfiprava  a näslednti  vzfü:löv*ni,
zvyiovöni  kvalifikace  odborn9ch  pracovnikÖ

€ M 3.4 Kooperation  von Hochschulen  und Berufsakademien  l
M 3.4 Spolupräce  vysokjch  ikol  a profesnich  akademii

€ M 3.5 Aufwertung  der  gemeinsamen  Tourfümusregion  l
M 3.5 Zkvalitnöni  cestovnfho  ruchu  ve spoleänöm  regionu

g M 3.6 Bewahrung,  Pflege  und Vermittlutig  d*s  Kulturerbes  I
M 3.6 Zachovänf,  ochrana  a zpfistupninf  kulturniho  dödictvi
vetejnosti

Priorität  4 Zusammenarbeit  und  Vertrauensbildung

Priorita  4 Spolupräce  a posilenf  vzäjemnö  döväry

€ M 4.1 Verbesserung  der  Zusammenarbeit  von  Behörden,
Gerichten,  öffentlichen  und  staatlichen  Einrichtungen  und

Institutionen  I
M 4.I  Zlepieni  spoluprsace  mezi  üfady,  soudy,  vefejn9mi  a
stötnimi  institucemi  a daläimi  subjekty

€ M 4.2 Grenzübergreifende  Strategien  I
M 4.2 Pfeshraniönf  strategie

€ M 4.3 Begegnungsprojekte  l M 4.3 Projekty  zamäfenta  na
setkaivänf

o
o

cri

Formular  ID' Prüfsumme



Wie  ist die Ausgangslage  bzw.  das  Problem?  Welchen

Handlungsbedarf  im grenzübergreifenden  Kontext  sehen

die Kooperationspartner?

Das  Glashüttenmuseum  in Neuhausen  ist das  einzige

Museum  seiner  Art  im Erzgebirge,  das  sich  mit  der  über

800-jährigen  Geschichte  der  Glashütten  in dieser  Region

beschäftigt  -  von  den  mittelalterlichen  Waldglashütten  bis

zum  Niedergang  der  Glasproduktion  im Erzgebirge.  Seit

seiner  Gründung  1996  basiert  das  Museum  auf  Ergebnissen

der  D/CZ  archäologischen  Forschung  zu mittelalterlichen

Glashütten,  an der  seit  den  1 970er  Jahren  CZ  Archäologen

gemeinsam  mit  sächsischen  Kollegen  beteiligt  waren.  Das

Museum  dokumentiert  damit  von  Beginn  an die

gemeinsame  historische  Entwicklung  der  Glasherstellung

auf  beiden  Seiten  des  Erzgebirges.Derzeit  scheidet  auf

deutscher  Seite  der  letzte  fachliche  Garant  aus  der

Generation  der  Museumsgründer  aus  der  aktiven  Tätigkeit

aus.  Für  den  Erhalt  und  die  Weiterentwicklung  dieses

Museums,  das  die sächsisch-tschechische

Glasmachertradition  präsentiert,  müssen  daher  nach  mehr

als 30 Jahren  neue  Formen  der  fachlichen  Betreuung  und

der  modernen  Vermittlung  gefunden

werden.Grenzüberschreitende  Zusammenarbeit  ist hierfür

eine  natürliche  und notwendige  Lösung.  Bereits  bei der

Gründung  nutzten  die Initiatoren  das  fachliche  Potenzial  der

CZ  Seite.  Während  dort  weiterhin  eine  personelle

Kontinuität  von  Fachleuten  zur  Geschichte  und  Archäologie

der  Glasherstellung  besteht,  fehlt  heute  auf  deutscher  Seite

eine  vergleichbare  fachliche  Betreuung.Die  Ausstellung

wurde  seit  1996  nicht  grundlegend  aktualisiert  und  ist

ausschließlich  deutschsprachig.  Sammlungsobjekte

benötigen  Revision,  Dokumentationskontrolle  und  eine  neue

thematische  Strukturierung.  Zudem  Tehlt  ein Konzept,  das

Besucher  beiderseits  der  Grenze  gleichberechtigt  anspricht

und  dieses  gemeinsame  Kulturerbe  der  D und  CZ

Öffentlichkeit  zugänglich  macht.

Jakä je v9chozi situace resp. probläm? Proö chtäji
kooperaöni  partneri reäit probläm  preshraniönä?

V9chozf  situace/Potteba  Feieni

Skläfskä muzeum v Neuhausenu je jedin9m muzeem sväho
druhu v Kruän9ch horäch, kterä se vänuje vrce neZ 8001etä
historii sk1äFsk9ch hutr v tomto regionu -  od stFedoväk9ch
lesnrch huff a2 po ütlum skläfskö v9roby v Kruänohofr. Od
sväho zaloz:eni v roce 1996 vychäzr muzeum z v9s1edkö
eesko-nämecköho archeologicköho v9zkumu stfedoväk9ch
sk1äFsk9ch hutr, na nämz: se od 70. Iet 20. stoletr podrleli
eeätr archeologovä spoleänä se sask9mi kolegy. Muzeum
tak od poäätku dokumentuje spo1eän9 historick9 v%oj
skläFsM na obou stranäch Kruän9ch hor.V soueasnosti na
nämeckä  stranä  odchäzf  z aktivnföo  pösobem poslednr
odborn9 garant z generace zakladatelö muzea. Pro
zachovänr a dalär rozvoj  tohoto  muzea,  kterä  prezentuje

eesko-saskou  skläfskou  tradici,  je proto  po vfce  nez  fficeti

letech  nutnö  hledat  novä  formy  odbornöho  zajiötäm a

moderm zpösoby  prezentace  tohoto  tämatu  vefejnosti.

PFeshranienr spolupräce je v tomto pffpadä pfirozen9m a
zärovefi nezbytn9m Feäenim. JiZ pfi vzniku muzea vyu>füali

zakladatelä odborn9 potenciäl äeskö strany. Zatfmco
na eeskä stranö  stäle  existuje  personälm kontinuita

odbormkö zab2vajicrch se historii a archeologii sklärstvr v
KruänohoPr,  na nämeckä  stranä  dnes  srovnatelnö  odbornä

zäzemr  chybi.Souäasnä  expozice  nebyla  od roku  1996

zäsadnä  aktualizoväna  a je doproväzena  pouze

nämeckojazyen9mi texty. Sbrrkovä pPedmäty vyz:adujr revizi,
kontrolu  dokumentace  a novä  tematickö  uspofädänf.

Zäroveri  chybr  koncepce,  kterä  by umofinila  rovnocennä

oslovem nävätävnrkö z obou  stran  hranice  a zprrstupnila toto

spo1eän6  kulturm  dädictvr nämeckö  i äeskö  vefejnosti.

i'«
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Beschreiben  Sie kur  den Projektinhalt.  Welche  Ziele/

Veränderungen  werden  durch  das  Projekt  angestrebt?

rhii3  lufü.ai

Das  Projekt  ist  auf  die Modernisierung  des  einzigen

Museums  ausgerichtet,  das  sich  der  Geschichte  der

mittelalterlichen  Glashütten  im Erzgebirge  widmet.  Ziel  des

Projekts ist die Schaffung einer neuen rq5;gi@,Lri

Ausst5, d)t, cfö=» aiii itsauinoraST'ie:5.Tslechh,-tuIncdh,;QletjiSsecShe
Besucherinnen  und  B&föbrn  auf

lich  des,Projekts  ist die

i:ig  ü;  , In der

Inventarkarten  u. Ä.l.  Anschließend

t

Installation  (z. B. das  Modell  einer  vertikalen

Glasofenanlage)  erhalten  bleiben.  In der  nächsten  Phase

folgen  die Herstellung  neuen  AusstelIungsmobiliars,  von

Präsentationspaneelen  und  AussteIlungseIementen  sowie

die Umsetzung  der  neuen  Ausstellung  einschließlich

mehrsprachiger  Texte  und begleitender  Informations-  und

WerbemateriaIien.Ein  wichtiger  Bestandteil  des  Projekts  ist

zudem  die  sächsisch-tschechische  fachliche

Zusammenarbeit  bei der  Aufarbeitung  und  Präsentation  der

Geschichte  der  Glasherstellung  im Erzgebirge.  Das  Projekt

zielt  damit  auf  eine  moderne  und  langfristig  nachhaltige

Präsentation  des  gemeinsamen  kulturellen  Erbes  der

Region,  dessen  Zugänglichmachung  für  Besucher  aus

Deutschland  und  Tschechien  sowie  auf  die Stärkung  der

grenzüberschreitenden  Zusammenarbeit  zwischen

kulturellen  Einrichtungen.

Popi:4te  struönä  obsah  projektu.  Jakä  cfle  projekt  sleduje?  0

jakä  zmäny  za pomoci  projektu  usilujete?

Obsah  projektu

Projekt  je zamäfen  na modernizaci  jedinäho  muzea

prezentujrcföo stfedoväkö skläfskö hutä v Kruön9ch horäch.
(jlem  projektu  je  vytvoFit  novou  moderm  expozici,  kterä

bude  odbornä  zpracovävat  a prezentovat  spoleenö

eesko-saskö  skläfskö  dädictvr  a zpfrstupmtoto  töma

nävstävniaköm  z obou  stran  hranice.

Zäkladem  projektu  je odbornö  zpracovänr  muzejnr  sbfrky.  V

prvnr  fäzi  bude  provedena  fyzickä  revize  sbrrkov"'ch
pfedmätö vystaven9ch v expozici i u1o,Zen9ch v depozitäfi a
kontrola  muzejm  dokumentace  (pfrröstkovö  knihy,  evidenenf

karty  apod.).  Näslednä  budou  pfedmäty  roztPrdäny  podle

provenience,  chronologicköho  zafazeni  a historickö

hodnoty,  veetnä  odliöem  originälö  od replik.

Na zäkladö  tohoto  odborn6ho  zpracoväm  bude  pFipraveno

libreto a scönäf novö expozice, proveden v9bär a odborn9
popis  reprezentativnrch  exponätö  a vypracovän

architektonick9 nävrh v9stavnföo prostoru pfi zachovänr
v9znamn9ch prvkö stävajrcr instalace (napf. modelu
vertikälni skläFskä pece). Dalär etapou bude v9roba noväho
v9stavnföo mobiliäPe, panelö a prezentaänrch prvkö a
samotnä realizace novä expozice veetnä vfcejazyen9ch
textö  a propagaemch  materiälö.

Soueästi  projektu  je  zäroveri  eesko-nömeckä  odbornä

spolupräce  pfi  zpracoväm  a prezentaci  historie  skläfstvf  v

Kruönohofi.  Projekt  tak  usiluje  o modernr  a dlouhodobe;

udriitelnou  prezentaci  spoleänäho  kulturnföo  dädicM

regionu, o jeho zpfrstupnäm äesk9m i nämeck9m
nävätävniköm  a o posrlenr  preshraniäm  spolupräce  mezi

kulturnfmi  institucemi.
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Welchen  Mehrwert  erzeugt  Ihr Projekt  dank  der  grenz-

übergreifenden  Zusammenarbeit?  Welche  konkreten

Wirkungen  erzeugt  das  Projekt,  die  durch  vergleichbare

Aktivitäten  auf  nationaler  Ebene  nicht  erreicht  worden

wären?

Grenzübergreifender  Mehrwert

Der  Mehrwert  des  Projekts  entsteht  durch  Qie

bei

i und  Präsentation  der  Geschicht»-'br

mittelalterlichen  Gl-ashÜ-tteri  i%t ein gemeinsames  kulturelles

Erbe  der  sächsisch-tschechischen  Grenzregion  und

entwickelte  sich  historisch  auf  i i n des

Erzgebirges. Eine vo11stän53i p.@p icti fätIe

kfLfflIllmyn  und..hiqteAr4prJludfföTa
Länd  . Die  Zusammenarbeit  unterstützt

i i die  wissenschaftliche  Bearbeitung  der

Sammlung,  die Entwicklung  einer  neuen  Ausstellung  sowie

die Präsentation  der  Glasmachertradition  in einem  breiteren

ächsisch-tschechische.n Kp,r3j,q;t.. G0ei5,t,,,7e3tig e.ntsjehen

oordinierte Q%tlich3;gtsarb-e'i4Jdie das gemeinsame

grenzüberschreitende  Zusammenarbeit  wäre  es nicht

möglich,  die  historischen  Zusammenhänge  der

Glasproduktion  im Erzgebirge  umfassend  darzustellen  und

entwickeln

1r6TTö-ro;J'UrrY modernen Vermittlung diesfü geTfö6föTha:ien
jrbes  sowie zur Stärkung der kulturellan Zysammenarb'6Tt

knüpff  zugleich  an eine  frühere  grenzöt-gröthreitende

Initiative  an -  den  touristischen  Wanderweg  von  Moldava

nach  Neuhausen,  der  im Zusammenhang  mit  touristischen

Angeboten  entlang  der  Moldauer/Freiberger  Bahn  entstand.

Dadurch  trägt  es zur  Reaktivierung  und  Aktualisierung  der

Ergebnisse  eines  vor  rund  25 Jahren  realisierten  Projekts

bei und  ermöglicht  deren  neue  Nutzung  im heutigen

grenzüberschreitenden  Kontext.

Jakou  pridanou hodnotu diky  pfeshraniöni  spolupräci  vytväri

Vää projekt? Jak9 konkrätni efekt, kteräho by nebylo mofinä
dosähnout srovnate1n9mi aktivitami na närodni ürovni, Vää
projekt prinese?

Pfidansi  hodnota  pfeshrank:nf  spolupräce

Pfidanä  hodnota  projektu  spoäfüä  v pFeshraniänrm  propojenf

odborn9ch znalosti, sbrrek a historick9ch pramenö
vztahujfcfch  se ke skläfstvr  v Kruönohofr,  kterä  se historicky

rozvijelo  na obou  stranäch  dneäm  hranice.  Tradice

stfedovök9ch sk1äfsk9ch huff je spo1eän9m kulturmm
dädictvrm  5esko-sasköho  regionu  a jejf  plnohodnotnä

prezentace  je mofnä  pouze  pFi spoieen6m  zpracovänr  a

interpretaci.Projekt  umoinf  propojit  odbornö  kapacity

äesk9ch a sask9ch institucr pri revizi sbrrek, pripravä novö
expozice  a pfi prezentaci  fömatu  vefejnosti.  Diky  spolupräci

vznikne  modernf  a vrcejazyenä  expozice,  kterä  pfedstavr

skläfskou  tradici  Kruönohof'  v äirärm  eesko-nämecköm

kontextu. Souäästi projektu budou takä spoleenä v9stavy,
vzdälävacf aktivity a koordinovanä propagace, kterö zv9ör
povödomr  o tomto  spoleenöm  kulturnrm  dödictvr  v celö

pfföraniem  oblasti.Bez  pfeshranienr  spolupräce  by nebylo

mo,>nä  propojit  odbornö  poznatky,  historickä  souvislosti  ani

kulturnr  vazby  obou  eästr  Krusnohoff  a vytvofit  ucelenou

prezentaci  skläfskö  tradice  regionu.  Projekt  tak  prispäje

nejen  k modernizaci  muzea,  ale  takö  k dlouhodobömu

rozvoji  eesko-saskä  kulturm  spolupräce  a k posrlenr  identity

spoleenäho  kruänohorskäho  regionu.  Projekt  zäroveri

naväz:e  na dffüäjär  preshraniänr  iniciativu  -  turistickou  stezku

z Moldavy  do Neuhausenu,  kterä  vznikla  v nävaznosti  na

turistickö  nabrdky  v okolr  MoIdavskö/Freiberskö  drähy.  Trm

pfispäje k opätovnömu o>iveni a aktualizaci v9s1edkö
projektu  realizovanöho  pfed  pfibli>nä  25 lety  a k jejich

novömu  vyuz:iff  v soueasnöm  pfeshraniemm  kontextu.
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Was  konkret  wird  mit  dem  Projekt  bereitgestellt,  entwi-

ckelt  oder  erreicht,  z. B. welche  Publikationen,  Apps,

Plattformen,  Konzepte,  Konferenzen,  Bildungsmaß-

nahmen,  Ausstellungen,  Investitionen?

Ergebnisse

Qq  und Dokumentation  der

Provenienz, Ch'ro'n6!Ö'6ie und historiscjH<,<  Bedeutung

(LibrettÖ  'o

I, fachliche  Beschreibung  und Restaurierung

ausgewählter  Exponate

Architektonischer  Entwurf  der  Ausstellung  sowie

Herstellung  neuen  AusstelIungsmobiliars  und

Präsentationselemente

Umsetzung  einer  modernisierten  Dauerausstellung  mit

mehrsprachigen  Texten

Installation  digitaler  und  interaktiver  Elemente  zur

Geschichte  der  Glasherstellung

Durchführung  sächsisch-tschechischer  Workshops  und

Tachlicher  Exkursionen

Gemeinsame  grenzüberschreitende  Ausstellungen  in

Zusammenarbeit  mit  Partnereinrichtungen

Konkretisieren  Sie  die Zielgruppe  Ihres  Projektes,  z. B.

Vorschulkinder,  Schüler,  Studenten,  Jugend,  Familien,

Senioren,  Fachöffentlichkeit,  breite  Öffentlichkeit.  Führen

Sie  an, wie  Sie  die  Zielgruppen  erreichen,  bzw.  in die

Aktivitäten  einbinden  und  wie  Sie  Ihnen  die Projektergeb-

nisse  vermitteln.

Zielgruppen

Einwohner  der  sächsisch-tschechischen  Grenzregion

Schülerinnen  und  Schüler  sowie  Studierende  aller

Bildungsstufen

Auszubildende  und Studierende  in Bereichen  wie

Handwerk.  Geschichte  und  Kulturerbe

Familien  mit  Kindern  sowie  Interessierte  an Geschichte

und  traditionellen  Handwerken

Fachöffentlichkeit  (Historiker,  Archäologen,  Museologen,

Mitarbeitende  kultureller  Einrichtungen)

Mitarbeitende  von  Museen  und  Kulturinstitutionen  im

sächsisch-tschechischen  Raum

Teilnehmende  an kulturellen  und  BildungsveranstaItungen

sowie  Workshops  des  Projekts

Formular  ID: Prüfsumme

Co konkrätnä  diky  projektu  vznikne,  bude  vytvoreno  nebo

dosaZeno,  napr.  jakä  publikace,  aplikace,  platformy,  koncep-

ty, konference, vzdälävacf opati'enf, v9stavy, investice?

V9stupy

Odbornä  revize  a dokumentace  muzejnr sbrrky (exponäty  v

expozici  i depozitäfi)

Systematickä rozfüdänr sbrrkov9ch pfedmätö podle
provenience,  chronologie  a historickö  hodnoty

Vypracovänr kurätorskäho  konceptu  novö  expozice  (libreto
a scönäf)

V9bär, odborn9 popis a restauroväni vybran9ch exponätC
Architektonick9 nävrh expozice a v9roba novöho

v9stavniho mobiliäfe a prezentaänich prvkö
Realizace modernizovanö stälö expozice s vfcejazyän9mi

texty

Instalace  digitälmch a interaktivnfch  prvkö  k historii
skläfstvr

Realizace eesko-nämeck9ch workshopö a odborn9ch

Spoleenö pfeshraniem v9stavy ve spolupräci s
partnersk9mi institucemi

Dvojjazyenä komunikaem a marketingovä v9stupy (letäky,
informaänr  panely,  digitälnr obsah)

Konkretizujte  cilovou  skupinu  vaäeho  projektu,  napr.  däti

pfedskolnfho  väku,  2äci,  studenti,  m1äde2,  rodiny,  seniori,

odbornä verejnost, äiräi vei'ejnost. Uved'te, jak9m zpÖsobem
cilovä  skupiny  oslovite  pi'ip.  zapojite  do aktivit  a jak  jim

zprosffedkujete v9stupy projektu.

Ciiovö  skupiny

nävätävnici  regionu  a turistö  z (:eskö  republiky  a Nämecka

i dalärch  zemi

rmstnr  obyvatelö  eesko-sasköho  pFförania

2äci  a studenti  väech  stupriö  äkol

- ueni a studenti oborö zamäfen9ch na Pemesla, historii a
kulturm  dädictvf

- rodiny  s dätmi  a zäjemci  o historii  a tradienr  femesla

odbornä  ve'fejnost  (historici,  archeologovö,  muzeologovö,

pracovmci  kulturnfch  institucQ

pracovmci  muzei  a kulturnrch  organizacf  v äesko-sasköm

regionu

n-ävätävnfci  kulturmch-  a vzdälävacrch  akci  a workshopö

projektu
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Die  einzelnen  Kostenarten  und  Pauschalen  sowie  die  Fi-

nanzierung  sind  in den  Bestimmungen  des  Gemeinsamen

Umsetzungsdokumentes  geregelt.

Jednotlivä  druhy  näkladö  a pauälö  jakof  i financoväni  upra-

vuji  ustanoveni  Spoleönäho  realizaöniho  dokumentu.

Kosten l Näklady (EUR)

319.294,04 47.685,00 O,OO O,OO O,OO

150.000,00 100.OOO,OO

469.294,04 I 47.685,00

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

47.894,11 7.152,75

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

15.964,70 2.384,25

O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

533.152,85 157.222,00

690.37  4,85

Personalkosten

Personälnf  näklady

Externe  Expertisen/DienstIeistungen

Externt  poradenstvi/slu;zby

Ausrustung

Vybaveni

lnfrastruktur/Bauarbeiten

lnfrastruktura/stavebni  präce

davon  Projektvorbereitungskosten

z toho  näklady  na pr'ipravu  projektu

Summe

Souöet

Personalkostenpauschale  (O bis 20 %)

Pauääl  personälnfch  näkladö  (O az 20 %)

Personalkostenpauschale

Pauääl  personälnich  näkladö

VerwaItungskostenpauschale  (O oder  15 %)

Pauääl  admin.  näkladö  (O nebo  15 %)

VerwaltungskostenpauschaIe

Pauääl  administrativnfch  näkladö

ReisekostenpauschaIe  (O oder  5 %)

Pausäl  cestovnich  näkladö  (O nebo  5 %)

ReisekostenpauschaIe

Pauääl  cestovntch  näkladö

Restkostenpauschale  (O oder  40 %)

Pauääl  zbytkov9ch  näkladCi (O nebo  40 %)

Restkostenpauschale

Pauääl  zbytkov9ch  näkladö

Sachleistungen

\/äcnä  pFispävky

Gesamt

Celkem

Gesamtkosten

Celkovö  näklady

PP1 PP2 PP3 PP4

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

426.522,28 125.777,60

106.630,57 31  .444,40 O,OO o,oo O,OO

533.152,85 157.222,00

690.37  4,85

a'l

Finanzierung  l Financovsinf (EUR)

Beantragte  Zuwendung  aus EU-Mitteln  (%)

Poiadovanä  dotace  z prostredkCi  EU ('3/o)

Beantragte  Zuwendung  aus EU-Mitteln
Pofadovanä  dotace  z prostredkö  EU

Zuwendung  aus  tsch.  Staatshaushalt  (%)

Dotace  z öesköho  stätnrho  rozpoötu  (%)

Zuwendung  aus  tsch.  Staatshaushalt

Dotace  z öeskäho  stätniho  rozpoötu

Weitere  offentliche  Zuwendungen

Jinä  dotace  z ve"ejn9ch  zdrojCi

Eigenanteil

Vlastnr  podfl

Gesamt

Celkem

Gesamtfinanzierung

Celkovö  financovöni

PP1 PP2 PP3 PP4

Formular  ID Prüfsumme
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Datenschutzhinweis

Uns  ist bekannt,  dass  die Sächsische  Aufbaubank  - Förder-

bank  - gemäß  § 8a Förderbank-Gesetz  zur  Erfüllung  ihrer

Aufgaben  befugt  ist, personenbezogene  Daten  von  Antrag-

stellern  und Kunden  der  Bank  zu verarbeiten.

\/Vir erklären,  dass  wir  das  Datenschutz-Informationsblatt

DSGVO  (\/D  64005)  erhalten  und  den  Inhalt  zur  Kenntnis

genommen  haben.

Die SAB  beabsichtigt,  Ihnen  Informationen  im Zusammen-

hang  mit  der  Förderung  grenzübergreifender  Projekte  durch

die EU zu übermitteln.  Zu diesem  Zweck  werden  Ihre  Adres-

sdaten  verarbeitet  (erhoben,  genutzt  und gespeichert).  Die

Einwilligung  in die Verarbeitung  derAdressdaten  zu diesem

Zweck  ist nach  Artikel  7 der  Datenschutz-Grundverordnung

freiwillig.  Die Einwilligung  kann  mit  \/Virkung  für  die Zukunft

widerrufen  werden.  Wir  willigen  in die  Verarbeitung  der

Daten  zu dem  o. g. Zweck  ein.

Ort  I Mfsto

Neuhausen/Erzgeb.

30.03.2026

Unterschrift,  Stempel  Podpis,  razftko

Gemeindeverwaltun
- Bürgermeister  -

Bahnhofstraße  j2

09544  Neuhausen/Erzgeb.

PP1

llnterschrift,  Stempel l Podpis, razftko ' ,p  i
Nada6nff0nd  /  I"Moldavskä dräha  / Teollck*  Uamnma  I

a  xios:ecb*iJcz-a<"'(,_ I7J1ö-"u9301283  %
1%!ovye:.:hiip;;moioavsba-zeiezn.ago

,  '%%,, - %/%/ - v-»si'J I 40J 7l/  !':e:.: ttiip /'mo!davska-zeleznk».at

llmerschrift,  Stempel  Podpis,  razitko

PP3
llnfr:irrchriff,  ';+pmppl  ?nrlpis,  razitko

Upozornänr  k ochranä  osobnich  üdajö

Je näm  znämo,  fe  je Saskä  rozvojovä  banka  - dotaönf

banka  - podle  § 8a zäkona  o zrrzeni  Saskä  rozvojovä  banky

- dotaönr banky - oprävnäna za üöelem plnäni s%ch ükolö
zpracovävat  osobni  üdaje  Zadatelö  a zäkaznikö  banky.

Prohlaäujeme,  ,Ne jsme  obdrfeli  informaöni  letäk  o ochrane»

osobnich  üdajö  GDPR  (formu)äf  SAB  64005)  a 2e jsme  se

seznämili  s jeho  obsahem.

SAB  Väm  bude  zasflat  informace  v souvislosti  s podporou

preshraniömch  projektö  ze strany  EU.  Za tim  üöelem  budou

zpracoväny  (shroma,\:d'oväny,  uklädäny  a ufiväny)  Vaäe  kon-

taktni  üdaje.  Udäleni  souhlasu  se zpracovänim  kontaktnich
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Beschlussvorlage 
zur öffentlichen Sitzung 

 des Gemeinderates Neuhausen am 22.04.2026 
 
Gegenstand des Beschlusses: Schulnetzplanung des Landkreises Mittelsachsen 2026 

 
Gesetzliche Grundlage:   Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) 
geändert worden ist in Verbindung mit 
Sächsisches Schulgesetz, Sächsische Schulnetzplanungsverord-
nung und Sächsische Klassenbildungsverordnung 
 

 

 
 
 
 

 
 

Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. nimmt die vorgelegte Schulnetzplanung des Landkreises 
Mittelsachsen zur Kenntnis und beschließt hierzu folgendes. 

1. Ablehnung jahrgangsübergreifenden Unterrichts 
Der Gemeinderat spricht sich ausdrücklich gegen die Einführung bzw. Ausweitung eines jahrgangsüber-
greifenden Unterrichts an der Wilhelm-Walther-Grundschule im OT Cämmerswalde in Neuhausen/Erz-
geb. aus. Aus Sicht des Gemeinderates gewährleistet sie weder die notwendige pädagogische Qualität 
noch die erforderliche individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler in ausreichendem Maße. In 
dieser Haltung sieht sich der Gemeinderat durch wissenschaftliche Studien bestätigt. (u. a. „Hattie-Stu-
die“, Visible Learning, 2009 / „Mason & Burns“, Kritik an der Effizien, 1996 / IQB-Ländervergleich, 2022) 

2. Grundschulbezirk und Gesprächsbereitschaft 
Der Gemeinderat steht möglichen Gesprächen über eine Anpassung bzw. Änderung des Grundschulbe-
zirkes grundsätzlich offen und konstruktiv gegenüber. Ziel solcher Gespräche muss es sein, tragfähige 
und langfristige Lösungen zur Sicherung des Schulstandortes zu entwickeln. 

3. Forderung nach gesetzlicher Anpassung 
Vorrangig spricht sich der Gemeinderat jedoch für eine gesetzliche Änderung auf Landesebene aus. Ins-
besondere wird eine Absenkung der Mindestschülerzahlen für Grundschulen in grenzanliegenden und 
ländlich geprägten Gemeinden gefordert. Nur durch eine solche Anpassung kann den besonderen struk-
turellen Gegebenheiten des ländlichen Raumes Rechnung getragen und der Fortbestand wohnortnaher 
und vor allem pädagogisch qualitativ hochwertige Bildungsangebote nachhaltig gesichert werden. 

Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister, diese Position gegenüber dem Landkreis Mittelsachsen so-
wie den zuständigen Stellen auf Landesebene entsprechend zu vertreten und in die weiteren Abstimmungen 
einzubringen. 
 
 
Begründung: 
 
Auszüge aus dem Dokument „Teilschulnetzpläne allgemeinbildende Schulen und Schulen des 2. Bildungswe-
ges 2026“ des Landkreises Mittelsachsen sind als Anlage beigefügt. Die Gemeinde ist aufgefordert hierzu ei-
nen entsprechenden Beschluss des Gemeinderates herbeizuführen und diesen bis zum 31.05.2026 dem LRA 
zu übergeben. 
Der Gemeinderat Neuhausen hat sich eingehend mit der aktuellen Situation des jahrgangsübergreifenden Un-
terrichts in der Grundschule befasst und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Modell derzeit nicht 
mehr den pädagogischen, organisatorischen und gesellschaftlichen Anforderungen entspricht. 
 

Abstimmergebnis: 
 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

Stimmberechtigte Mitglieder 14 

Anwesend 0 

Ja-Stimmen 0 

Nein-Stimmen 0 

Enthaltungen 0 

Befangenheit besteht nicht. 
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Planteil  Grundschulen,  Schulnetzberichte

Wilhelm-Walther-Grundschule

BILDUNGSEINRICHTUNG

Adresse: OT Cämmerswalde

Hauptstraße  67

09544  Neuhausen/Erzgeb.

Telefon: 037327  / 1473

E-Mail: info@wilheIm-walther-gs.de

Homepage:  www.wiIheIm-waIther-gs.de

DISCH: 4210076

SCHULTRÄGER

Gemeinde  Neuhausen/Erzgebirge Homepage: neuhausen.de

Adresse: Bahnhofstraße  12 Telefon: 037361 / 15970

09544  Neuhausen/Erzgeb. E-Mail: post@gemeinde-neuhausen.de

SCHULORGANISATION

maximale  Zügigkeit -l (Klassen je Klassenstufe) 4 (insgesamt)

Schulbezirk  / Einzugsgebiet
Einzelschulbezirk  (Gemeinde  Neuhausen  mit  allen  Ortstei-

len)

kommunale  Zusammenarbeit  nach

SächsKomZG

Bildungsangebote

Ganztagsangebote [X ja: Wählen  Sie ein Element  aus.

sonstige  relevante  Angaben

Kooperationsverbund MSN  KoopV  1-  Freiberg

Möglichkeit  zur InkIusion/Integration  in den Förderschwerpcankten

Lernen € Sprache € geistige Entwicklung I €

Sehen € emotionale  und  soziale  Ent-

wicklung
€

WkölCrpkelurnligche und motorische Ent- I€
Hören €

HORTSTANDORTE / BETREUUNGSANGEBOTE NACH § 16  Abs. 2 SächsSchulG
KAPAZITÄT

(Plätze)

AUSLASTUNG

(in %)

Kita  "Ev.  Kinderhaus  - Vier  Jahreszeiten"

OT Cämmerswalde,  Brüxer  Straße  3, 09544  Neuhausen
58 88 %

Kita  "Wirbelwind  Cämmerswalde"

OT Cämmerswalde  Hauptstraße  35, 09544  Neuhausen
30 77 %
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Planteil  Grundschulen.  Schulnetzberichte

ANGABEN  ZUM SCHULGEBÄUDE

Gebäude  I  (Hauptgebäude) I
Jahr  und  Umfang  der  letzten  Rekon-

struktion

2008  -  2011

ggf.  weiterer  Sanierungsbedarf  so-

wie  Jahr  der  Umsetzung,  erwartete

Kosten  und  Finanzierung

Schulfreifläche  (m2) ca. 2.000

behindertengerechter  Ausbau barrierefreier  Zugang Aufzug Toiletten

o € x

SONSTIGE  IM RAHMEN  DES SCHULUNTERRICHTS  GENUTZTE  GEBÄUDE

Sporthalle  I

Anschrift
Haus  des  Gastes,  OT Cämmerswalde,  Kreuztannenstraße  2,

09544 Neuhausen/Erzgebirge

Baujahr 1996

Trägerschaft Gemeinde  Neuhausen/Erzgeb.

Jahr  und  Umfang  der  Rekonstruktion

Größe  Sporthalle  (Spielfeld,  in m2) 387 Anzahl  Felder: 1

behindertengerechter  Ausbau barrierefreier  Zugang Aufzug Toiletten

[X € [X

Größe  Außensportanlage  (in m2)

genutzte  Schwimmhalle i j

Anschrift
Johannisbad,

Johann-Sebastian-Bach-Str.  1A,  09599  Freiberg

Baujahr

Trägerschaft

Jahr  und  Umfang  der  Rekonstruktion

Länge  und  Anzahl  der  Bahnen

Barrierefreiheit [ja / nein]
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Planteil  Grundschulen,  mittel-  und  langfristige  Bedarfsprognosen

WiIhelm-Walther-GrundschuIe

BILDUNGSEINRICHTUNG

Adresse: OT Cämmerswalde

Hauptstraße  67

09544 Neuhausen/Erzgeb.

Schulträger:  Gemeinde  Neuhausen/Erzgeb.

Kapazität: 1 Klasse  je Klassenstufe

Einzelschulbezirk

Mulda

[)orfchemnltz

5ayda

LK Erzgebiigikreli

Frauenstein

Rechenbe7-

Bienenmühle

Cämm*ältl*

NsuhausÖn
'l

ljf  Slchsische  Schweit

OskenHeblrge

Bewertung  der Standortsicherheit  / Maßnahmenerfordernis

I

Vorgaben  § 4a Sächs-  €  ja  '

SchulG  erfüllt?  [X I-l(_jll

ggf.  Vorgaben  § 4b  [X ja

SächsSchulG  erfüllt?  []  IlBjll

ra,,uml,Iche  Z ausgeschöpft
€  Puffer  vorhanden

Auslas'ung €  Mehrbedarf

Gemäß Schulreport  unterschreitet  die WiIheIm-WaIther-GrundschuIe  im SJ 29/30  und voraussichtlich  ab

dem SJ 33/34  knapp die Mindestschülerzahl  von 15 Schülern je erster  einzurichtender  Klasse (§ 4a Sächs-

SchulG). Während  im SJ 29/30 die geforderte  Gesamtschülerzahl  von mind. 60 Schülern (§ 4b Abs. 1

SächsSchulG) noch erreicht  wird,  ist das nach aktuellem  Stand ab dem SJ 32/33 nicht mehr  der Fall. Der

Schulstandort  kann  jedoch  über  die  Möglichkeit,  jahrgangsübergreifenden  Unterricht  einzurichten,  fort-

geführt  werden.

Standortsicherheit:  die  WiIheIm-Walter-GrundschuIe  ist  gesichert  unter  Auflagen

Maßnahme:  erforderlich
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Planteil  Grundschulen,  mittel-  und  langfristige  Bedarfsprognosen

(voraussichtliche)  SchülerzahIentwicklung  und  Klassenbildung,  Wilhelm-Walther-GrundschuIe

(voraussichtliche)  Schülerzahlentwick!ung

140

120

100

80  =  _,-  .  -  -

I
Verg)eich  Bedarf  vs. Kapazität

i Anzahl  Klassen (Fortsc)'ii-eibung)  Bestand  und Prognose

16

4 ri-r*-n-n-nat-rüatt-rx-ri-_----
I  a a a - _ , , , , , , ,,   -%  

60 "'I a a a a a a a a - a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a - "'- - - -a  . ,  , ,,,   
i I a-'

40 i
20 -l

(II,,, i :1IJ W:ffl !!.jlj [I [jJJ j,u fri
uitiiititiiiiiiiiiiiiii

, s\-,'o b\-,'\ ,-,% %\-,oi 9\,S O,-,,'- ,,-,,% ,\sS s> ,\;> s\sb b\,'l ig% soi 9\sO O,>'- ,\),'l- s\,,"» sb sS0ss\sb't"@' #  "t  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  'P ')""' #  'b

-Gesamt  -  -  Prognose(Stand:01.04.2025)  -------  Prognose(Stand:SNP2019)

,,>V s1'l" J!' AzS" 4V ,1'3' p%' 4%' #'  ,s>" J'  s1""
@% (:,"1- (b'k (:,% <:,% <:,'k B"> Q,") O"') @ @ (:,S

'!'l='1-'l,'!"l'l,'l,'l,')'b'!

E  Summe  Klassen  - - - - Kapazität

Klassenstufe

Besi:and SchüIerzahIvorausberechnung  des LaSuB sowie voraussichtliche  Klassenaufteilung  gem:ß  Planungsrichtwert  (25 SuS/KL)

2024/25 202S/26 202S/26 20215/27 2027/28 2028/29 I 2029/30 2031)/31 2031/32 2032/33 2033/34 2034/35 'i 2035/36
SZ KL SZ KL SZ KL SZ KL SZ KL SZi KL SZ KL SZ KL SZ KL SZ KL SZ KL szj KL

I i SZi KL

KL 1 24 1 18 .1 20 1 19 1 18 1 - 18i 1 14 1 16 1 15 1 15 1 14 1 141' IJ
, ; 14

1
KL2 18 1 25' ,1 24 1 20 1 19 I 18iI 1 18 1 , 14 1, , 16 1 15 1 15 1 14.

KL 3 21 'i 17 1 18 I 24 I 19 1 18 1 ' 17 1 ' 17 ii I 13  1 15 1 i5 1l  14 li  14
1

KL4 26 '1 20 1 21 1 . 18 1 24 I ' 19 I 18 1 . 17 il ' 17 i Il 13 1 15 1 :is  i 14

2 KL 79 4 80 4 83 4 80 4 80 4 73 4 67 4 64 4 61 4 58 4 59 4 57 3 56 2

Kapazität (2 Klassen) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Mehrbedarf  / Puffer o o o o o o o 0 o O,
I

o +l +2
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Beschlussvorlage 
zur öffentlichen Sitzung 

 des Gemeinderates Neuhausen am 25.02.2026 
 
 
Gegenstand des Beschlusses: Anpassung der Eintrittspreise im Freibad Neuhausen 

 
Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) 
 

 
 

 
 
Beschluss: 

 

 
Der Gemeinderat Neuhausen/Erzgebirge beschließt die Anpassung der Eintrittspreise für das Freibad 
Neuhausen entsprechend der beigefügten Anlage. Die Preisanpassung tritt ab der Badesaison 2026 in Kraft.  
 
Zusätzlich stimmt der Gemeinderat Neuhausen/Erzgebirge zu, dass Kinder nur noch bis zur Vollendung des 
3. Lebensjahres das Bad kostenfrei nutzen können und der Abendtarif von 16:30 auf 17:00 – 19:00 Uhr 
geändert wird.  
 
 
Begründung: 
 
Die letzte Preisanpassung der Eintrittspreise erfolge mit Beschluss Nr. 01.09.2020 am 02.09.2020. Aufgrund 
von Kostensteigerungen und eines immer größeren Defizits (zuletzt -76.676,98 € lt. BWA 2024) des 
Freibades ist eine Anpassung der Eintrittspreise erforderlich.  
 

 

Abstimmergebnis: 
 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

Stimmberechtigte Mitglieder 14 

Anwesend 0 

Ja-Stimmen 0 

Nein-Stimmen 0 

Enthaltungen 0 

Befangenheit besteht nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anlage:  
 
 

 
Tarif 

 

 
Preis bisher 

 
Preis neu – ab 2026 

 
Erwachsene  
 

 
4,00 € 

 
5,00 € 

 
Frühtarif                    (10:00 – 11:00 Uhr)  
 

 
2,00 € 

 
2,50 € 

 
Abendtarif                 (17:00 – 19:00 Uhr) 
 

 
2,00 € 

 
3,00 € 

 
Kinder und Jugendliche  
ab 3 bis 16 Jahre  

 
2,00 € 

 
2,50 € 

 
Kinder bis 2 Jahre  
 

 
Frei 

 
Frei 

 
Ermäßigt  
mit Schüler- oder Studentenausweis, Inhaber Gästekarte, 
Sozialpass, Schwerbehinderte sowie deren Begleitperson 

 
3,00 € 

 
4,00 € 

 

 
Familienkarte  
2 Erwachsene, 2 Kinder  

 
10,00 € 

 
13,00 € 

 
Wertkarten  
 

- Im Wert von   15,00 €  
- Im Wert von   30,00 €       (5% Rabatt) 
- Im Wert von   50,00 €     (10% Rabatt) 
- Im Wert von 100,00 €     (15% Rabatt) 

 
Zzgl. Pfand  

 
 
 

13,50 € 
27,00 € 
45,00 € 
90,00 € 

 
 
 

15,00 € 
28,50 € 
45,00 € 
85,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

Beschlussvorlage 
zur öffentlichen Sitzung  

des Gemeinderates Neuhausen am 22.04.2026 
 

Gegenstand des Beschlusses: Annahme von Sach- und Geldspenden, Schenkungen und Zuwen-
dungen durch die Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. 
 
 

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), § 79 
 
 

 
 
 

Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. beschließt die Annahme von Sach- und Geldspenden, 
Schenkungen und Zuwendungen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 SächsGemO 
einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln darf, die sich an der Erfüllung von Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO beteiligen. 
Die zu beschließende Spendensumme beträgt 3.905,00 € an Geldspenden im Jahr 2026 und 0 € an Sachspen-
den im Jahr 2026 (Stand 14.04.2026). Insgesamt wurden im Jahr 2026 Spenden in Höhe von 3.905,00 € vom 
Gemeinderat beschlossen. 
Die in der Anlage beigefügte Zusammenstellung der Spenden ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
 
Begründung: 
 
Mit Inkrafttreten der novellierten Sächsischen Gemeindeordnung am 01.01.2014 sind entsprechend § 73 Abs. 
5 SächsGemO alle Gemeinden verpflichtet, die Annahme und Vermittlung von Sach- und Geldspenden, Schen-
kungen und Zuwendungen, die der Gemeinde entsprechend des Beschlussvorschlages zur Verfügung gestellt 
werden, in öffentlicher Sitzung zu beschließen. 
Die Anwerbung und Entgegennahme der entsprechenden Zuwendungen obliegt ausschließlich dem Bürger-
meister, im Vertretungsfall dem stellvertretenden Bürgermeister. 
 
 
Abstimmergebnis: 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

Stimmberechtigte Mitglieder 14 

Anwesend  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen  

Enthaltungen  

Befangenheit besteht / besteht nicht. 

 



Beschlussvorlage  
zur öffentlichen Sitzung  

des Gemeinderates Neuhausen am 22.04.2026 
 
 

Gegenstand des Beschlusses: Errichtung Außenpool, Az. 26BAU0268 
Antragsteller: Schloss Purschenstein Hotel GmbH, Purschenstein 1, 
09544 Neuhausen/Erzgeb. 
 

Gesetzliche Grundlage: Baugesetzbuch, § 34 (im Zusammenhang bebaute Ortsteile) 
Baugesetzbuch, § 35 (Außenbereich) 
Baugesetzbuch, § 36 (Einvernehmen der Gemeinde) 
Satzung über die örtl. Bauvorschriften zur Ortsgestaltung der 
Gemeinde vom 28.08.1993 

 
 
 
 

 
Beschlussvorschlag:  

 
Das geplante Bauvorhaben „Errichtung Außenpool, Az. 26BAU0268“; Antragsteller: Schloss Purschenstein 
Hotel GmbH, Purschenstein 1, 09544 Neuhausen/Erzgeb. entspricht den Vorschriften der 
Ortsgestaltungssatzung. Das Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch wird erteilt.  
 
 
Begründung: 

Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich der Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. 
Es befindet sich nicht mehr im Sanierungsgebiet „Ortskern“. Die Sanierungssatzung vom 30.08.1995 mit 
Wirkung vom 24.12.2015 aufgehoben wurde. 
 
Die Ortsgestaltungssatzung regelt pauschal, dass untergeordnete Bauanlagen wie z. Außenanlagen 
stilgerecht in das Ortsbild eingefügt werden mit dem Ziel, ein harmonisches Miteinander zwischen Natur und 
Bauwerken zu erreichen. Zu Außenpools sind keine speziellen Anforderungen enthalten. 
 
Das Ortsbild wird nicht beeinträchtigt. Das als Hotel betriebene „Schloss Purschenstein“ wird durch die 
Baumaßnahme wesentlich aufgewertet. Die Zufahrt zur öffentlichen Straße ist gesichert. 
 
Abstimmergebnis: 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

Stimmberechtigte Mitglieder 14 

Anwesend  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen  

Enthaltungen  

Befangenheit besteht/besteht nicht. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 



 
 



Beschlussvorlage  
zur öffentlichen Sitzung  

des Gemeinderates Neuhausen am 22.04.2026 
 
 

Gegenstand des Beschlusses: Errichtung eines Stahlgittermastes mit einer max. Gesamtbauhöhe 
von 40,47 m für Mobilfunkstationen; auf dem Flurstück 1195/2 der Ge-
markung Neuhausen, Az. 1.20.1.632.21-25BAU1321 
Antragsteller:  
Phoenix Tower Germany GmbH, EUREF-Campus 24, 10829 Berlin 
 

Gesetzliche Grundlage: Baugesetzbuch, § 34 (im Zusammenhang bebaute Ortsteile) 
Baugesetzbuch, § 35 (Außenbereich) 
Baugesetzbuch, § 36 (Einvernehmen der Gemeinde) 
Baugesetzbuch, § 145 (Sanierungsgenehmigung) 
Satzung über die örtl. Bauvorschriften zur Ortsgestaltung der 
Gemeinde vom 28.08.1993 
 

 
 
 
 
 

 

Beschlussvorschlag:  

 
Zum Bauvorhaben „Errichtung eines Stahlgittermastes mit einer max. Gesamtbauhöhe von 40,47 m für Mo-
bilfunkstationen; auf dem Flurstück 1195/2 der Gemarkung Neuhausen, Az. 1.20.1.632.21-25BAU1321 
Antragsteller: Phoenix Tower Germany GmbH, EUREF-Campus 24, 10829 Berlin“ wird das Einvernehmen 
nach § 36 Baugesetzbuch erteilt, wenn keine störenden Sichteinschränkungen von Neuwernsdorf aus in 
Richtung Schwartenberg vorhanden sind. 
 
Begründung: 
 
Der Antragsteller plant die Neuerrichtung eines Stahlgittermastes aus Winkelprofilen, der dem Betrieb von 
Mobilfunkstationen zur öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dient.  
Die Gründung des Stahlgittermastes erfolgt auf einem Stahlbetonfundament nach statischen Berechnungen 
gemäß den Anforderungen der regulären Windlastenzone sowie den örtlich Baugrundverhältnissen. Ein 
Baugrundgutachten wurde erstellt. Die der Genehmigungsbehörde vorgelegten Unterlagen sind noch unvoll-
ständig. 
Eigentümer des Baugrundstückes und der benachbarten Waldgrundstücke ist der Freistaat Sachsen, Forst-
verwaltung. Östlich grenzen an das Flurstück teils auch Neuwernsdorfer Wohngrundstücke mit überwiegend 
landwirtschaftlicher Nutzung an. 
Das Bauvorhaben liegt nicht im Geltungsbereich der Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde Neuhausen/Erz-
geb. Das Ortsbild könnte beeinträchtigt werden, wenn sich der Mast auf Grund der Höhenlagen in der 
Sichtachse zwischen Wohnbebauung Neuwernsdorf und dem Erzgebirgskamm (Schwartenberg) befindet. 
Eine Zufahrt des Grundstücks zur öffentlichen Straße ist nicht vorhanden. Entsprechende Unterlagen die 
dies ausschließen liegen allerdings nicht vor. Die Zuwegung ist nur über Wald- und Forstwege (von der S 
211 über den Dürrerflußweg, Langerweg und Landweg) möglich. 
 
Über das Bauvorhaben hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 03.12.2025 beraten. Das Einvernehmen 
wurde versagt. Mit Schreiben vom 11.12.2026 hat das LRA im Sinne einer Anhörung auf die Möglichkeit der 
Ersetzung des Einvernehmens durch das LRA hingewiesen. Es wurde u. a. auch mitgeteilt, dass der Bau-
herr aufgefordert wurde einen Nachweis über die Ortsbezogenheit des Vorhabens zu erbringen (Ausschluss 
anderer Standorte, Standortvariantenprüfung) zu erbringen, um damit die ortsbezogene Privilegierung im 
Außenbereich näher zu begründen. Damit sollte auch die Notwendigkeit weiterer Anlagen (Netzdefizite) legi-
timiert werden. Aus Sicht der Baugenehmigungsbehörde liegt keine Ortsbildbeeinträchtigung vor. Am 
30.03.21026 teilte uns nun die Baugenehmigungsbehörde mit, dass sämtlich geforderte Unterlagen nachge-
reicht wurden und gibt der Gemeinde die Gelegenheit das gemeindliche Einvernehmen bis zum 30.04.2026 
doch noch herzustellen. 

 
Abstimmergebnis: 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

Stimmberechtigte Mitglieder 14 

Anwesend  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen  

Enthaltungen  

Befangenheit besteht / besteht nicht. 



 
 

 
 



 
 
 



Beschlussvorlage 
zur öffentlichen Sitzung 

des Gemeinderates Neuhausen am 22.04.2026 
 
 

Gegenstand des Beschlusses: Abschluss eines Pachtvertrages für landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen 
 

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. März 2018 
Bürgerliches Gesetzbuch, §§ 585 – 597 
 
 

 
 

 
 

Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat Neuhausen/Erzgeb. beschließt, für die im Eigentum der Gemeinde Neuhausen befindli-
chen und durch die Agrarhof Schwartenberg GmbH landwirtschaftlich genutzten Flächen, mit Wirkung zum 
01.01.2027 einen Pachtvertrag für einen Zeitraum von 22 Jahren und zum Pachtpreis von 6,70 € pro ha und 
Bodenpunkt abzuschließen. 
 
 
Begründung: 
 
Durch die Agrarhof Schwartenberg GmbH wurde die Gemeinde angefragt, den bestehenden Pachtvertrag zu 
überprüfen und mit angemessenen Bedingungen zu verlängern. 
 
Pachtdauer und Pachtpreis müssen neu festgelegt werden. Als Anhaltspunkt für die neue Festsetzung kön-
nen die Modalitäten der Agrargenossenschaft Clausnitz hinzugezogen werden. Diese gelten seit dem 
01.01.2025. Damit würden sich die Pacht wie folgt berechnen: 
 

bis 5 Jahre 3,30 EUR 1.349,18 EUR 

ab 5 Jahre 4,00 EUR 1.635,37 EUR 

12 Jahre 5,00 EUR 2.044,21 EUR 

18 Jahre 5,80 EUR 2.371,29 EUR 

ab 22 Jahre 6,70 EUR 2.739,24 EUR 

 
 
22 Bodenpunkte x 6,70 EUR x 18,58375 ha = 2.739,24 EUR 
 
Wird eine Pachtdauer von 22 Jahren angesetzt, ergibt dies eine jährliche Pacht von 2.739,24 EUR. Dieser 
Zeitraum ist für beide Seiten mit einer gewissen Planungssicherheit verbunden.  
 
Die Agrarhof Schwartenberg GmbH wollte den bestehenden Pachtvertrag ab dem 01.01.2030 um 22 Jahre 
verlängern. Jedoch wird die zu zahlende Grundsteuer seit dem 01.01.2025 nicht mehr vom Pächter, sondern 
vom Verpächter entrichtet. Gemäß Pachtvertrag kann mindestens zwei Monate vor Beginn des folgenden 
Pachtjahres die Pacht erhöht werden. Die Verlängerung des Pachtvertrages soll daher ab dem 01.01.2027 
beginnen.  
 
Die zu zahlende Grundsteuer A wird für die Jahre 2025 und 2026 an die Agrarhof Schwartenberg GmbH in 
Rechnung gestellt und ist dann ab dem 01.01.2027 im Pachtpreis enthalten. 
 
Abstimmergebnis: 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

Stimmberechtigte Mitglieder 14 

Anwesend  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen  

Enthaltungen  

Befangenheit besteht / besteht nicht. 

 


